
 

 GEMEINDE NIEDERWIL AG  Gemeinderat 

 

 

 

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2024 
 

 

Stimmberechtigte laut Stimmregister: 1’982 

Abschliessendes Beschlussquorum: 397 

Anwesend: 126 

Absolutes Mehr: 64 

Stimmbeteiligung: 6.35 % 

 

 

Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) werden 

die Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 25. November 2024 wie folgt veröf-

fentlicht:  

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. Juni 2024 
 

 (Genehmigung) 

 

2. Einbürgerungsbegehren 
 

2.1 Ruth Bodeit, geboren 1969, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Niederwil,  

Karrenwaldstrasse 7 
 

  (Zusicherung) 
 

2.2 Korbinian Rossel, geboren 1988, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in Niederwil, 

Wiesenweg 10 
 

  (Zusicherung) 
 

2.3 Schwedtmann Andreas, geboren 1967, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in 

Niederwil, Tafelackerweg 5c 
 

  (Zusicherung) 

 

3. Verpflichtungskredit von 524’000 Franken (netto, inkl. MwSt.) für die Erneuerung der Energie- 

und Warmwasseranlagen der Schul- und Gemeindeanlagen «Riedmatte» 
 

 (Genehmigung) 

 

4. Budget 2025 mit einem Steuerfuss von 103 % 
 

 (Genehmigung) 

 

5. Teiländerung Allgemeine Nutzungsplanung - Erschliessung Gewerbegebiet «Geere»  
 

 (Beschlussfassung) 

  



6. Verhandlungsmandat für Verkauf Baubereich D der Parzelle Nr. 177 «Geere» 
 

 (Genehmigung) 

 

 (Ein Rückweisungsantrag und ein Überweisungsantrag wurden abgelehnt) 

 

 

Sämtliche Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum. Sie sind der Urnenabstimmung 

zu unterstellen, wenn es mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten in einem Referendumsbe-

gehren verlangt. Davon ausgenommen sind:  
 

- Einbürgerungsbegehren (§ 24 Abs. 4 Gesetz über das Kantons- und das Gemeindebürger-

recht) 

- Ablehnung Rückweisungsantrag und Ablehnung Überweisungsantrag (Traktandum 6), da 

keine materiell gefassten Beschlüsse 

 

Unterlagen für ein Referendumsbegehren können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. 

Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann die Unterschriftenliste der Gemeindekanzlei zur for-

mellen Vorprüfung eingereicht werden.  

 

Referendumsfrist: 02. Dezember 2024 – 31. Dezember 2024 

 

 

Gemeinderat Niederwil, 25. November 2024 


